
307Vom igkttt April 1796.^

Vorladungen der Gläubiger.
l) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassel, thun hiermit kund und zu wissen: ES ist durch den for

Sachen der Martha Elisabeth, des verstorbenen Hofmetzgermeisters Eberhard Sänger Witwe, als
Vormünderin ihrer mit demselben erzielten Kinder, wider ihres verstorbenen Ehemanns Bruder,
den Kaufmann Friedrich Sänger, unterm löten Februar d. I. ertheilten Stadtgerichts-Bescheid
die Ediftal-Citation aller derjenigen, welche sowohl an dem verstorbenen Hofmetzgermstr. Eber
hard Sänger allein, als auch an diesem und seinem Bruder dem Kaufmann Friedrich Sänger ge
meinschaftlich zu fordern haben, erkannt, und des Ends ein peremtorischer Termin auf Dienstag
den 2btcn Julius angesezt worden: solchemnach werden hiermit alle und jede, welche sowohl an
gemeldeten Hofmetzgermstr. Eberhard Sänger allein, als auch an ihm und seinem Bruder dem
Kaufmann Friedrich Sänger gemeinschaftlich Forderungen haben, hiermit ein- und vor allemahl
mit der Auflage vorgeladen, im anberaumten Termin vor hiesigem Stadtgericht zu früher gewöhnli
cher Gerichtszeik, persöhnlich oder durch ordnungsmäßig bevollmächtigte Anwälde so gewiß zu er
scheinen, ihre Forderungen anzugeben und zu begründen, als widrigenfalls zu erwarten, daß sie
präcludirt und in ihren Ungehorsam, auch sonst erkannt werde W. R. Cassel den lyren März
1796, Bürgermeister und Rach daselbst.

%) Demnach der Schneidermstr. George Wilhelm Reuter Schulden halber von hier entwichen, da-
hero über denselben der Eoncurs erkannt, und Wir zu Liquidirung sämtlicher Schulden peremto-
rischen Termin auf Frcytag den 22ten Julius anberaumt haben: als werden hiermit sämtliche
Reurersche Gläubiger ein für allemahl vorgeladen, daß sie im bestimmten Termin vor hiesigem
Stadtgericht zu früher gewöhnlicher Gerichtszeit, in Person, oder dnrch überall instruirte Bevoll
mächtigte unausbleibllicd erscheinen, ihre Forderungen und Ansprüche angeben, begründen und
«ach genommener Einsicht des ihnen bekannt gemacht werdenden Massenbestandes sich bestimmt
erklären : ob und wie sie sich um die Masse vergleichen oder dem Coneurs den Lauf lassen wollen ;
in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß sie bey diesem Verfahren nicht weiter gehört, son
dern ausgeschlossen und allenthalben erkannt werde W. R. Cassel den röten Februar 17-6.

Bürgermeister und Rath daselbst,
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3) Es hat der Gastwirth Bolde seine Behausung in der Paulistraße, die sogenannte Taube, um ei
ne gewisse Summe Geld verkauft : wer nun was daran zu fordern hat, wolle sich Zeit Rechtens
melden.

4) Es haben die Herren Erbendes Leib-Chirurgi und Kammerdieners Hm Palseur, ihre auf hie
siger Oberneustadt in der Vellevuestraße, zwischen dem Hm. Geheimen Regierungs-Rath von
Schmerfeld und des Hrn. Commerzien-Rath Kisters Frau Witwe gelegene Behausung um eine
gewisse Summe verkauft. Wer nun an ermeldeter Behausung gegründete Ansprüche zu haben,
oder Näherkäufer zu seyn vermeynt, wolle sich Zeit Rechtens melden.

5) Nachdem die Engelbrechtsche« Erben ihr Wohnhaus in der Paullstraße verkauft haben: so wol
len diejenige, so etwas daran zu fordern glauben, sich Zeit Rechtens melden.

6) Nachdem der Flaschenschmidtmstr. Bock sein Wohnhaus in der untersten Johannesstraße verkauft
har: so können diejenige, so etwas daran zu fordern verrmynen, sich Zeit Rechtens melden,

Verkauf von Grundstücke«.

i) Es soll von Amtswegen ausgeklagter Schulden halber, womit Adam VaupelS nachgelassene'
Witwe zu Geismar, dem Herrn Räth Murhard zu Cassel verhaftet ist, die der Schuldnerin zu
gehörige j Hufe Land, so dem Stift zu Frizlar zins - und zehndbar ist, in Termino Licitationi-
Lienstags de« 24&lt;en May schierskünfrig an den Meistbietenden öffentlich verkauft werde». Wer
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